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(2) Der Wertbestimmung der Verbindlichkeiten in 
unbestimmter Höhe sind Verträge, sonstige Unterlagen 
und sorgfältige Schätzungen zugrunde zu legen.

(3) Sobald die endgültige Höhe der entsprechenden 
Verbindlichkeit feststeht, ist die Differenz zwischen der 
gebuchten und der tatsächlichen Höhe zu buchen.

§134

Rückstellungen dürfen nicht gebildet werden, soweit 
in gesetzlichen Bestimmungen keine Ausnahmen fest
gelegt sind.

‘ §135

Die Staats- und Wirtschaftsorgane haben zu gewähr
leisten, soweit sie auf Grund zweigbedingter Besonder
heiten entsprechend den im Abschnitt В — Bewertung — 
getroffenen Festlegungen berechtigt sind, in Anweisun
gen bzw. Richtlinien Bewertungsvorschriften zu regeln, 
so daß zumindest die Bewertungsgrundsätze innerhalb 
eines Wirtschaftsorgans bzw. Wirtschaftszweiges ein
heitlich sind.

C.

Ordnungsmäßigkeit

§136

(1) Die Ordnungsmäßigkeit im einheitlichen System 
von Rechnungsführung und Statistik bezieht sich auf die

— zweckmäßige Organisation der betrieblichen Er
fassung und Aufbereitung und die Festlegung der 
Verantwortlichkeit für die Durchführung,

— Abrechnung mit elektromechanischen bzw. elek
tronischen Datenverarbeitungsanlagen,

— lückenlose, wahrheitsgetreue, ökonomisch be
gründete und termingerechte sowie rationelle Er
fassung, Aufbereitung und Auswertung der not
wendigen Daten, unabhängig vom Mechanisie
rungsgrad der Abrechnung,

— Gestaltung der Organisationsmittel, den In
formationsfluß sowie die Ablage und Aufbe
wahrungsfristen der Belege, maschinenlesbaren 
Datenträger, Datenverarbeitungsprogramme, Auf
bereitungsnachweise und Berichte.

(2) Zur Durchsetzung der Ordnungsmäßigkeit gemäß 
Abs. 1 sind in den Richtlinien gemäß § 145 und den be
trieblichen Anweisungen Festlegungen zu treffen.

§ 137
V

(1) Die Belege sind unverzüglich, spätestens nach Ab
schluß der durch sie zu beurkundenden Vorgänge, aus
zustellen.

(2) Die Belege sind vor ihrer Aufbereitung daraufhin 
zu prüfen, ob sie die vorgeschriebenen Merkmale tragen 
und ob die erfaßten Daten sachlich und rechnerisch 
richtig ermittelt wurden.

(3) Die Eintragungen in den Belegen, Aufbereitungs
nachweisen und Berichten müssen wahrheitsgetreu, 
übersichtlich, verständlich und leicht kontrollierbar 
sein sowie in deutscher Sprache erfolgen.

(4) Die Unterschriftsbefugnis der zur Bestätigung der 
Belege, Aufbereitungsnachweise und Berichte berechtig
ten Personen ist von den Leitern der Wirtschaftsorgane 
und Betriebe in Nomenklaturen festzulegen.

(5) Die Dauerhaftigkeit der Eintragungen in den Be
legen, Aufbereitungsnachweisen und Berichten ist zu 
gewährleisten. Der ursprüngliche Inhalt der Eintragun
gen darf nicht unkenntlich gemacht werden. Berichti
gungen sind kenntlich zu machen und von den Unter
schriftsbefugten abzuzeichnen.

(6) Die Ausstellung fingierter Belege und fingierter 
Nachweise ist verboten.

(7) Es ist untersagt, betriebliche Mittel in Kassen, 
Depots oder Beständen anzulegen oder zu verwalten, 
die nicht im einheitlichen System von Rechnungsfüh
rung und Statistik nachgewiesen werden.

§ 138

(1) Auf maschinenlesbare Datenträger übernommene 
Angaben müssen mit denen der Belege übereinstim
men.

(2) Dienen maschinenlesbare Datenträger als Nach
weise im Sinne der Karteiführung, sind sie grundsätz
lich zum Abschluß des Abrechnungszeitraumes so aus
zudrucken, daß die ökonomischen Erscheinungen nach 
dem System der Karteiführung geordnet sind und eine 
direkte unkomplizierte Abstimmung mit den Belegen 
gewährleistet ist. Bei Anwendung der elektronischen 
Datenverarbeitung gelten die von den Speichern abge
rufenen kumulativen Daten als Nachweise.

(3) Für die Dauerhaftigkeit, Berichtigung, Sicherheit, 
Ablage sowie den Verlust der maschinenlesbaren Daten
träger gelten die in den §§ 137 und 141 bis 143 getroffe
nen Festlegungen zu den Belegen und Aufbereitungs
nachweisen unter Beachtung der besonderen technischen 
Anforderungen. Das gleiche gilt für die Programme, 
Codes und Testkartensätze.

(4) Die in den Datenverarbeitungsanlagen eingebauten 
Kontrollen, die programmierten Kontrollen, Testkarten
sätze, Einlaufprogramme und anderen Kontrollmittel 

‘sind regelmäßig zur Gewährleistung der»Ordnungs
mäßigkeit und Sicherheit zu nutzen. Ihre Anwendung 
ist nachzuweisen und vom verantwortlichen Leiter der 
Rechenstation zu bestätigen.

(5) Verschlüsselungen und Codes für die Ein- und 
Ausgabe der Daten, ihre Speicherung, Bearbeitung, 
Aufbereitung, Fernübertragung und Archivierung 
müssen jederzeit in Klarschrift übertragbar sein.

(6) Ergeben sich bei der weiteren Einführung der 
elektronischen Datenverarbeitung zusätzliche Anforde-' 
rungen an die Ordnungsmäßigkeit des einheitlichen 
Systems von Rechnungsführung und Statistik, so wer
den hierzu durch die Staatliche Zentralverwaltung für 
Statistik ergänzende Bestimmungen erlassen.


